
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
1. Mit der Verwendung des vorstehenden An-
gebots erkennt der Empfänger die nachste-
henden Bedingungen an. Als Verwendung des 
Angebots gilt beispielsweise die Kontaktauf-
nahme wegen des angebotenen Objektes mit 
uns oder dem Eigentümer. 
 
2. Unsere Angebote erfolgen freibleibend und 
unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf 
bleiben vorbehalten. Die objektbezogenen 
Angaben basieren auf den Informationen des 
Verkäufers. Der Makler kann daher nicht für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Objekt-
angaben einstehen. Eventuelle Schadenser-
satzansprüche gegen den Makler sind aus-
geschlossen, sofern sie nicht auf vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verhalten beruhen. 
 
Die Verjährungsfrist für die Geltendmachung 
von Schadensersatz beträgt drei Jahre. 
 
Wir haben auch dann Anspruch auf eine Provi-
sion, wenn infolge unserer Vermittlung oder 
aufgrund unseres Nachweises zunächst eine 
Anmietung oder Pacht eines Objekts erfolg ist 
und erst zu einem späteren Zeitpunkt der Kauf 
des Objekts vollzogen wird. Die für die An-
mietung oder Pacht gezahlte Provision wird in 
diesem Fall angerechnet. 
 
3. Der Makler verpflichtet sich, die ihm über-
tragenen Aufträge mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Unternehmers zu erfüllen und fach-
gerecht zu bearbeiten. Der Auftraggeber teilt 
dem Makler seine Vorstellung von dem ge-
suchten Objekt mit und informiert ihn entspre-
chend, falls der Makler nicht weiter tätig 
werden braucht. 
 
4. Der Makler erhält für den Nachweis oder die 
Vermittlung von Vertragsabschlussmöglich-
keiten eine Provision zuzüglich der jeweils gül-
tigen Mehrwertsteuer. Die Höhe der Provision 
ist im konkreten Angebot ausgewiesen. Im 
Regelfall 3% zuzüglich der jeweils gültigen 
Mehrwertsteuer. 
 
5. Die Provision ist mit Abschluss des Haupt-
vertrages verdient und sofort zur Zahlung fäl-
lig. Wird der wirtschaftliche Zweck auf andere 
Weise, etwa durch Ersteigerung, Schenkung 
o.ä. erreicht, ist die Provision ebenfalls zu zah-
len. Dasselbe gilt bei Abschluss des Hauptver-
trages mit abweichendem Inhalt, falls die 

wirtschaftliche Identität des Vertrages gewahrt 
bleibt. 
 
Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Provision 
sind vom Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe 
von 5% über dem Basiszinssatz, mindestens 
jedoch 9% zu zahlen. Dem Auftraggeber bleibt 
der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden 
nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist. 
 
6. Ist dem Empfänger das von uns nachgewie-
sene Objekt bereits bekannt, hat er uns dies 
unverzüglich, spätestens innerhalb von fünf 
Tagen, unter Beifügung eines Nachweises 
mitzuteilen. Unterlässt er dies, erkennt er un-
sere Tätigkeit in dieser Angelegenheit als eine 
für den Abschlussfall ursächliche Tätigkeit an. 
 
7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Mak-
ler unverzüglich schriftlich über den Abschluss 
des Hauptvertrages in Kenntnis zu setzen und 
die tatsächliche Höhe des Kaufpreises mitzu-
teilen. 
 
8. Sämtliche dem Auftraggeber mitgeteilten 
Informationen sind vertraulich und für den Auf-
traggeber persönlich bestimmt. Dem Auftrag-
geber ist es nicht erlaubt, diese Informationen 
an Dritte weiterzugeben. Andernfalls haftet er 
neben weiteren möglichen Schadensersatzan-
sprüchen, im Falle des Vertragsabschlusses 
durch den Dritten mindestens in Höhe der 
entgangenen Provision. Sollte aufgrund der 
Weitergabe der Informationen ein Hauptver-
trag mit einem Familienangehörigen, einer 
verbundenen Gesellschaft oder an einer 
Gesellschaft, an der der Auftraggeber beteiligt 
ist, zustande kommen, ist der Auftraggeber 
weiter verpflichtet, die Provision zu zahlen. 
 
9. Der Makler ist uneingeschränkt berechtigt, 
auch für den anderen Vertragsteil tätig zu wer-
den. 
 
10. Wir, die Firma Agentur für Immobilien 
sowie deren Mitarbeiter, haften nicht für die 
Bonität der vermittelten Vertragspartei. 
 
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand bei Mak-
lerverträgen mit Kaufleuten ist München. 
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